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[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/71/484/Add.2)] 

71/196. Religions- und Weltanschauungsfreiheit 

 
 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-

sche Rechte
1
, Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

2
 und andere ein-

schlägige Menschenrechtsbestimmungen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. November 1981, mit der sie 

die Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf-

grund der Religion oder der Überzeugung verkündete, 

 ferner unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über Religions- 89.73 446.71 Tm
2
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 die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung, namentlich der Menschen-

rechtsbildung, bei der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzeptanz und 

Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehört, namentlich im Hinblick auf religiöse 

Ausdrucksformen, sowie unterstreichend, dass die Bildung, insbesondere in den Schulen, 

einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung der Toleranz und zur Beseitigung von Diskri-

minierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung leisten soll, 

 1. betont, dass jeder das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Welt-

anschauungsfreiheit hat und dass dieses Recht die Freiheit umfasst, eine Religion oder eine 

Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder nicht zu haben oder anzunehmen, und die 

Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öf-

fentlich oder privat durch Unterricht, Ausübung, Gottesdienst und Beachtung religiöser 

Bräuche zu bekunden, einschließlich des Rechts, die eigene Religion oder Weltanschauung 

zu ändern; 

 2. unterstreicht, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 

Weltanschauungsfreiheit für alle Menschen gleichermaßen gilt, ungeachtet ihrer Religion 

oder Weltanschauung, und ohne jede Diskriminierung in Bezug auf ihren gleichen Schutz 

durch das Gesetz; 

 3. verurteilt nachdrücklich Verletzungen der Gedanken-, Gewissens-, Religions- 

und Weltanschauungsfreiheit sowie alle Formen von Intoleranz, Diskriminierung und Ge-

walt aufgrund der Religion oder der Weltanschauung; 

 4. nimmt mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis, dass Diskriminierung, Intoleranz 

und Gewalt, gleichviel von wem sie begangen werden, gegenüber Angehörigen zahlreicher 

religiöser und anderer Gemeinschaften in verschiedenen Teilen der Welt insgesamt zuge-

nommen haben, namentlich Fälle, deren Beweggründe Islamfeindlichkeit, Antisemitismus 

und Christenfeindlichkeit und Vorurteile gegenüber Anhängern anderer Religionen oder 

Weltanschauungen sind; 

 5. bekräftigt, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion oder 

Weltanschauung in Verbindung gebracht werden kann und soll, da dies nachteilige Aus-

wirkungen auf den Genuss des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit durch 

alle Mitglieder der betreffenden religiösen Gemeinschaften haben kann; 

 6. verurteilt nachdrücklich die Gewalt und die terroristischen Handlungen, die 

aufgrund oder im Namen der Religion oder der Weltanschauung gegen Einzelpersonen, 

einschließlich Angehöriger religiöser Minderheiten, gerichtet sind und die zahlenmäßig 

und an Intensität zunehmen, und unterstreicht, wie wichtig eine umfassende und inklusive 

gemeinwesengestützte präventive Herangehensweise ist, die ein breites Spektrum an Ak-

teuren einbezieht, darunter die Zivilgesellschaft und religiöse Gemeinschaften; 

 7. 
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 9. verurteilt nachdrücklich jedes Eintreten für Hass aufgrund der Religion oder 

der Weltanschauung, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgesta-

chelt wird, sei es durch den Einsatz von Print-, audiovisuellen oder elektronischen Medien 

oder durch andere Mittel; 

 10. bekundet ihre Besorgnis über das Fortbestehen institutionalisierter gesell-

schaftlicher Intoleranz und Diskriminierung gegenüber vielen Menschen aufgrund der Re-

ligion oder der Weltanschauung und betont, dass die Ausübung des Rechts, seine Religion 

oder Weltanschauung zu bekunden, nicht an rechtliche Verfahren in Bezug auf religiöse 

oder auf einer Weltanschauung gründende Gruppen und Kultstätten gebunden ist und dass 

solche Verfahren, sofern sie auf nationaler oder lokaler Ebene rechtlich erforderlich sind, 

nichtdiskriminierend sein sollen, um zum wirksamen Schutz des Rechts aller Personen, ih-

re Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder 

privat auszuüben, beizutragen; 

 11. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Herausforderungen, denen sich Men-

schen in Situationen der Verwundbarkeit, namentlich Personen, denen die Freiheit entzo-

gen ist, Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene, Kinder, Angehörige nationaler 

oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten und Migranten sowie Frauen, im 

Hinblick auf ihre Fähigkeit gegenübersehen, ihr Recht auf Religions- und Weltanschau-

ungsfreiheit frei auszuüben; 

 12. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss unterstrichen hat, Einschrän-

kungen der Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, nur zulässig sind, 

wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind, zum Schutz der öffentlichen Si-

cherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten 

anderer erforderlich und nichtdiskriminierend sind und in einer Weise angewandt werden, 

die das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit nicht 

beeinträchtigt; 

 13. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck 
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äußern, unter Berücksichtigung der einschlägigen Artikel des Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte
1
 sowie anderer internationaler Übereinkünfte; 

 f) Verfassungs- und Rechtsordnungen, die keine angemessenen und wirksamen 

Garantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit für alle 

ohne Unterschied vorsehen; 

 14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zum Schutz und zur 

Förderung der Gedanken-, Gewissens- und Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 

verstärken und zu diesem Zweck 

 a) sicherzustellen, dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung angemessene und 

wirksame Garantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfrei-

heit für alle ohne Unterschied vorsieht, unter anderem durch die Eröffnung des Zugangs 

zur Justiz, einschließlich rechtlicher Hilfe und wirksamer Rechtsbehelfe in Fällen, in denen 

das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit oder das 

Recht auf die freie Wahl und Ausübung der Religion oder der Weltanschauung verletzt 

worden ist, unter besonderer Berücksichtigung der Angehörigen religiöser Minderheiten; 

 b) alle aus der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung hervorgegangenen akzep-

tierten Empfehlungen betreffend die Förderung und den Schutz der Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit umzusetzen; 

 c) sicherzustellen, dass niemTJ
ET
 EMC  /P-
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 h) insbesondere das Recht aller Personen zu gewährleisten, im Zusammenhang 

mit einer Religion oder einer Weltanschauung Kulthandlungen vorzunehmen, sich zu ver-

sammeln oder zu lehren, eigene Stätten dafür zu schaffen und zu unterhalten und Informa-

tionen und Ideen auf diesen Gebieten zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten; 

 i) sicherzustellen, dass im Einklang mit entsprechenden innerstaatlichen Rechts-

vorschriften und in Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen die 

Freiheit aller Personen und Mitglieder von Gruppen, religiöse, karitative oder humanitäre 

Institutionen zu schaffen und zu unterhalten, uneingeschränkt geachtet und geschützt wird; 

 j) sicherzustellen, dass alle öffentlichen Amtsträger und Bediensteten, einschließ-

lich der Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe und des Personals 

der Haftanstalten, des Militärs und der Lehrkräfte, bei der Wahrnehmung ihrer Dienst-

pflichten die Religions- und Weltanschauungsfreiheit achten und niemanden aus Gründen 

der Religion oder der Weltanschauung diskriminieren und dass sie jede erforderliche und 

geeignete Sensibilisierung, Aufklärung oder Schulung auf dem Gebiet der Achtung der Re-

ligions- und Weltanschauungsfreiheit erhalten; 

 k) in Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen alle er-

forderlichen und geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Hass, Diskriminierung, Intole-

ranz und Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, deren Beweggrund Into-

leranz aufgrund der Religion oder der Weltanschauung ist, sowie Aufstachelung zu Feind-

seligkeit und Gewalt zu bekämpfen, unter besonderer Beachtung von Angehörigen religiö-

ser Minderheiten in allen Teilen der Welt; 

 l) durch Bildung und andere Mittel gegenseitiges Verständnis, Toleranz, Nicht-

diskriminierung und Achtung in allen mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu-

sammenhängenden Angelegenheiten zu fördern, indem sie sich in der Gesamtgesellschaft 

für eine breitere Kenntnis der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen sowie der 
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Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung
5
 zu fördern, und bestärkt sie 

weiter in ihren Bemühungen, die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu fördern, auf 

Fälle der religiösen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam zu machen 

und die religiöse Toleranz zu fördern; 

 18. empfiehlt den Staaten, den Vereinten Nationen und anderen Akteuren, ein-

schließlich nationaler Menschenrechtsinstitutionen, nichtstaatlicher Organisationen und re-

ligiöser oder weltanschaulicher Körperschaften und Gruppen, bei ihren Maßnahmen zur 

Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit dafür Sorge zu tragen, dass der 

Wortlaut der Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminie-

rung aufgrund der Religion oder der Überzeugung in möglichst vielen Sprachen so weit 

wie möglich verbreitet wird, und ihre Umsetzung zu fördern; 

 19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit und von dem Zwischenbe-

richt des Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats über Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit zu dem breiten Spektrum an Verletzungen der Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit, deren tieferen Ursachen und Variablen
6
; 

 20. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit dem Sonderberichterstatter 

voll zusammenzuarbeiten, seinen Anträgen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen und 

alle Informationen und weiterführenden Angaben zur Verfügung zu stellen, die für die 

wirksame Wahrnehmung seines Mandats erforderlich sind; 

 21. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass der Sonderberichterstatter 

die für die uneingeschränkte Erfüllung seines Mandats notwendigen Ressourcen erhält; 

 22. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversammlung auf ihrer zwei-

undsiebzigsten Tagung einen Zwischenbericht vorzulegen; 

 23. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen von religiöser Intoleranz 


